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4 6 8 . Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs zwischen der Öster-
reichischen Bundesregierung und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken

4 6 9 . Abkommen über den donaunahen Handel zwischen der Republik Österreich und der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken samt Anlagen

468.

A B K O M M E N

ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT AUF
DEM GEBIETE DES FREMDENVER-
KEHRS ZWISCHEN DER ÖSTER-
REICHISCHEN BUNDESREGIERUNG
UND DER REGIERUNG DER UNION
DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPU-

BLIKEN

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken
— geleitet von dem Wunsche, die Beziehungen

zwischen der Republik Österreich und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zu
erweitern und zu vertiefen,

— überzeugt davon, daß der Fremdenverkehr zu
einer vollständigeren Kenntnis des Lebens, der
Kultur und der Geschichte anderer Länder, zu
wachsendem Verständnis zwischen den Völ-
kern, zur Verbesserung der Kontakte und zur
umfassenderen Freizeitgestaltung beiträgt, wie
dies in der am 1. August 1975 in Helsinki unter-
zeichneten Schlußakte der Konferenz über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa fest-
gelegt ist,

— eingedenk der Bedeutung, die die Entwicklung
des Fremdenverkehrs bei der weiteren Festi-
gung der Beziehungen zwischen beiden Staaten
spielen kann,

— erfüllt vom Wunsche, auf dem Gebiete des
Fremdenverkehrs eine enge und dauerhafte
Zusammenarbeit zu fördern,

haben,

auf der Grundlage des anläßlich der Konferenz
der Vereinten Nationen über Zollformalitäten bei
der vorübergehenden Einfuhr privater Straßen-
kraftfahrzeuge und im Reiseverkehr beschlossenen
Abkommens über Zollerleichterungen im Reisever-
kehr,
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des Zusatzprotokolles zum Abkommen über
Zollerleichterungen im Reiseverkehr betreffend die
Einfuhr von Werbeschriften und Werbematerial für
den Fremdenverkehr

und des Zollabkommens über die vorüberge-
hende Einfuhr privater Straßenfahrzeuge,

die am 4. Juni 1954 *) unterzeichnet wurden,

folgendes vereinbart:

Artikel 1

Die Vertragsparteien werden der Entwicklung
und der Erweiterung ihrer gegenseitigen Beziehun-
gen auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs ein-
schließlich dessen finanziellen Aspekten besondere
Aufmerksamkeit widmen und sich um deren Förde-
rung bemühen. Zu diesem Zwecke werden sie die
Zusammenarbeit zwischen den offiziellen Frem-
denverkehrsinstitutionen sowie Organisationen und
Unternehmen des Fremdenverkehrs der Vertrags-
parteien fördern.

Artikel 2

Die Vertragsparteien werden Gruppen- und Ein-
zelreisen von Touristen aus ihrem Staatsgebiet in
das Staatsgebiet der anderen Vertragspartei för-
dern. Zu diesem Zweck werden sie auch die not-
wendigen Visa und Reisedokumente ausstellen.

Artikel 3

Die Vertragsparteien werden bestrebt sein, die
Grenz- und anderen Formalitäten für Reisen öster-
reichischer Staatsbürger nach der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken und sowjetischer
Staatsbürger nach der Republik Österreich zu
erleichtern und zu vereinfachen sowie alle sonsti-
gen Hindernisse, die dem gegenseitigen Reisever-
kehr ihrer Staatsbürger im Wege stehen, zu beseiti-
gen.

Artikel 4

Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer
Möglichkeiten im Interesse der touristischen Ent-
wicklung entsprechende Maßnahmen zur Förde-
rung, Erweiterung, Verbesserung und Koordinie-
rung der gegenseitigen Verbindungen auf allen
Gebieten des Verkehrs ergreifen. Sie werden in die-
sem Sinne die Tätigkeit der Reisebüros aber auch
der Personenbeförderungsunternehmen ihrer Staa-
ten fördern und unterstützen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 131/1956
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Artikel 5

Die Vertragsparteien werden die Fremdenver-
kehrswerbung, den Austausch und die Verbreitung
von Fremdenverkehrsinformationen und Publika-
tionen, die Veranstaltung von Ausstellungen über
den Tourismus durch die andere Vertragspartei
fördern und unterstützen. In diesem Zusammen-
hang werden sie einander über die für den Frem-
denverkehr und die damit zusammenhängenden
Tätigkeiten jeweils geltenden Vorschriften infor-
mieren.

Sie werden auch alle entsprechenden Maßnah-
men ergreifen, um den Touristen größere Möglich-
keiten für die Anschaffung von Zeitungen ihres
Landes in dem Aufenthaltsland einzuräumen.

Artikel 6

Die Vertragsparteien werden Besuche von Jour-
nalisten der Hörfunk- und Fernsehanstalten und
der Presse sowie von Fachleuten auf dem Gebiete
des Fremdenverkehrs zwecks Information der
Öffentlichkeit über die touristischen Attraktionen
des anderen Vertragsstaates unterstützen und för-
dern.

Artikel 7

Die Vertragsparteien werden den Informations-
austausch auf dem Gebiet des Baues und der Aus-
stattung von Fremdenverkehrsbetrieben und -ein-
richtungen, der Ausbildung von Fachkräften für
den Fremdenverkehr und in allen anderen Fragen,
die den Fremdenverkehr betreffen, fördern.

Die Vertragsparteien werden nach Möglichkeit
die Zusammenarbeit österreichischer und sowjeti-
scher Unternehmen bei der Errichtung touristischer
Anlagen auf dem Staatsgebiet jeder der Vertrags-
parteien sowie der Lieferung von Ausstattung hier-
für fördern.

Artikel 8

Die Vertragsparteien werden die Errichtung und
den Betrieb von je einer nichtkommerziellen Wer-
bestelle für den Fremdenverkehr auf dem Hoheits-
gebiet des jeweils anderen Vertragsstaates ermögli-
chen und unterstützen. Für die Tätigkeit dieser
Werbestellen gelten in beiden Staaten die gleichen
Bedingungen.

Artikel 9

Zahlungen, die im Zusammenhang mit dem
Fremdenverkehr anfallen, erfolgen in Übereinstim-
mung mit den Langfristigen Abkommen über den
Waren- und Zahlungsverkehr zwischen der Repu-
blik Österreich und der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken vom 30. Mai 1975*) in öster-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 499/1975
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reichischen Schilling oder in jeder frei konvertier-
baren Währung.

Artikel 10

Die Vertragsparteien (die Regierung der Repu-
blik Österreich, vertreten durch das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten, und die
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken, vertreten durch das Staatskomitee der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken für den
Fremdenverkehr) werden eine Gemischte Kommis-
sion für den Fremdenverkehr bilden, die die
Anwendung und Durchführung dieses Abkommens
zu beobachten und jeweils geeignete Maßnahmen
dafür vorzuschlagen sowie den Erfahrungsaus-
tausch auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs zu
pflegen hat. Die Kommission kann zu diesem
Zweck auch Expertengruppen einsetzen. Diese
Gemischte Kommission wird alle zwei Jahre
abwechselnd in der Republik Österreich und in der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, nach
vorher hergestelltem Einvernehmen, zusammentre-
ten. Über das Ergebnis der Sitzung der Kommis-
sion, insbesondere den Stand und die beabsichtigte
Weiterentwicklung des Reiseverkehrs sowie der
Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Tourismus
insgesamt, wird ein Protokoll errichtet.

Artikel 11

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem
die Unterzeichnung stattfand. Es wird für unbe-
stimmte Zeit geschlossen.

Dieses Abkommen kann von jeder der Vertrags-
parteien schriftlich auf diplomatischem Wege
gekündigt werden und tritt sechs Monate nach Ein-
langen der Kündigung außer Kraft.

Geschehen zu Wien, am 9. Juli 1987, in zwei
Urschriften, jeweils in deutscher und russischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Robert Graf

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten

Für die Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken:

V. Pawlov

Vorsitzender des Staatskomitees der UdSSR für
den Fremdenverkehr

Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 11 mit 1. Oktober 1987 in Kraft.

Vranitzky
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469.

ABKOMMEN
ÜBER DEN DONAUNAHEN HANDEL
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER UNION DER SOZIA-

LISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken haben,

im Bestreben, die weitere Entwicklung der Han-
delsbeziehungen zwischen beiden Ländern auf der
Grundlage der Gleichberechtigung und des gegen-
seitigen Vorteiles zu fördern,

geleitet von den Prinzipien und Bestimmungen
des Vertrages über Handel und Schiffahrt zwischen
der Republik Österreich und der Union der Soziali-
stischen Sowjetrepubliken vom 17. Oktober
1955 *), des Abkommens über die wirtschaftlich-
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken vom 24. Mai 1968, des Abkom-
mens über die Entwicklung der wirtschaftlichen,
wissenschaftlich-technischen und industriellen
Zusammenarbeit zwischen der Republik Österreich
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken vom 1. Februar 1973, des Langfristigen
Abkommens über den Waren- und Zahlungsver-
kehr zwischen der Republik Österreich und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom
30. Mai 1975**) sowie des Langfristigen Pro-
gramms über die Entwicklung und Vertiefung der
wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen und
industriellen Zusammenarbeit zwischen der Repu-
blik Österreich und der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken für die Jahre 1981 bis 1990 vom
19. Jänner 1981, das mit Protokoll vom 4. Oktober
1985 erweitert und verlangen wurde,

günstige Möglichkeiten für eine zusätzliche Stei-
gerung des Warenverkehrs und für die Verbesse-
rung seiner Struktur feststellend und deren Ausnüt-
zung im Interesse beider Länder anstrebend,

aussichtsreichen Formen der Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Handels und der Wirtschaft
Bedeutung beimessend,

in der Erwägung, daß die Republik Österreich
und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken donaunahe Staaten sind und der Donau, als
internationales Gewässer, eine bedeutende Rolle
bei der Entwicklung der Handels- und Wirtschafts-
beziehungen zukommt,

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 193/1956
••) Kundgemacht in BGBl. Nr. 499/1975
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beschlossen, ein Abkommen über den donauna-
hen Handel abzuschließen und

folgendes vereinbart:

Artikel 1

Der donaunahe Handel zwischen der Republik
Österreich und der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken wird nach Maßgabe der in bei-
den Ländern geltenden Rechtsvorschriften in Form
gegenseitiger Warenlieferungen und Dienstleistun-
gen auf ausgeglichener Grundlage abgewickelt
werden.

Beide Seiten werden die Ausweitung der
Nomenklatur gegenseitiger Warenlieferungen und
Dienstleistungen anstreben.

Eine beispielsweise Aufzählung von Waren ist in
den diesem Abkommen angeschlossenen Listen 1
und 2 enthalten. Diese Listen können einvernehm-
lich geändert werden.

Artikel 2

Der donaunahe Handel wird auf der Grundlage
von Verträgen durchgeführt, die zwischen öster-
reichischen natürlichen und juristischen Personen
einerseits sowie den jeweiligen Außenhandelsorga-
nisationen der Ukrainischen SSR und der Moldau-
ischen SSR andererseits abgeschlossen werden.

In Einzelfällen können Verträge sowjetischer-
seits auch von anderen Außenhandelsorganisatio-
nen abgeschlossen werden.

In den in diesem Artikel genannten Verträgen
werden die Bedingungen für die Warenlieferungen
und Dienstleistungen vereinbart werden.

Artikel 3

Bei Abschluß eines Vertrages bzw. von Verträ-
gen werden die österreichischen natürlichen und
juristischen Personen sowie die jeweiligen sowjeti-
schen Außenhandelsorganisationen von der Ausge-
wogenheit der gegenseitigen Warenlieferungen und
Dienstleistungen ausgehen, sodaß in der Regel
innerhalb einer bestimmten Periode der Wert der
Waren und Dienstleistungen aus einem Land mit
dem Wert der Waren und Dienstleistungen aus
dem anderen Land übereinstimmt.

Artikel 4

Der donaunahe Handel gemäß vorliegendem
Abkommen wird zu den jeweiligen Weltmarktprei-
sen der entsprechenden Waren abgewickelt wer-
den. Für Waren ohne Weltmarktpreise werden
Preise von den Vertragspartnern auf der Grundlage
von Weltmarktpreisen für vergleichbare Waren ver-
einbart werden.
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Artikel 5

Die Zahlungen gemäß dem vorliegenden
Abkommen erfolgen in frei konvertierbarer Wäh-
rung.

Artikel 6

Nach gegenseitiger Abstimmung werden Vertre-
ter zuständiger Organe beider Länder im Rahmen
der Gemischten österreichisch-sowjetischen Kom-
mission für wirtschaftlich-wissenschaftlich-techni-
sche Zusammenarbeit zusammentreffen, um bei
Erfüllung dieses Abkommens entstehende Fragen
zu prüfen sowie erforderlichenfalls entsprechende
Vorschläge und Empfehlungen auszuarbeiten.

Artikel 7

Sofern das vorliegende Abkommen keine Rege-
lungen enthält, gelten die Bestimmungen des vorer-
wähnten Vertrages über Handel und Schiffahrt
vom 17. Oktober 1955 sowie des Langfristigen
Abkommens über den Waren- und Zahlungsver-
kehr vom 30. Mai 1975.

Artikel 8

Die Bestimmungen des vorliegenden Abkom-
mens werden auch auf alle während seiner Gültig-
keitsdauer abgeschlossenen und bei seinem Außer-
krafttreten noch nicht durchgeführten Verträge
über den donaunahen Handel angewendet werden.

Artikel 9

Das vorliegende Abkommen tritt mit dem Tage
der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis
31. Dezember 1990. Seine Gültigkeitsdauer verlän-
gert sich jeweils um weitere fünf Jahre, sofern nicht
eine der beiden Seiten sechs Monate vor Ablauf sei-
ner Gültigkeit schriftlich auf diplomatischem Wege
die Absicht äußert, dieses zu kündigen.

Geschehen zu Wien, am 9. Juli 1987, in zwei
Urschriften, jeweils in deutscher und russischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Graf

Für die Regierung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken:

Aristow
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Anlage
zum Abkommen
vom 9. Juli 1987

LISTE 1

Sowjetische Waren für den Export nach Österreich

Verschiedene Arten von Maschinen und Ausrüstun-
gen, ua.
Geräte und Werkzeuge
Landwirtschaftliche Geräte

Erdölprodukte, ua.
Erdölschlamm

Flüssiggas, ua.
Propan
Butan

Mineralische Bodenschätze, ua.
feuerfester Ton

Roheisen für die Erzeugung von sphärolytischem
Gußeisen

Chemische Produkte

Düngemittel

Baustoffe und -teile

Holz, ua.
Nadelrundholz (Stammholz)
Nadelschleifholz
Paletten und deren Elemente

Rauhwaren

Saatgut und Setzlinge, ua.
Saatgut von Ölpflanzen (Sonnenblumen, Senf,
Sesam, Mohn)
Saatgut von Melonenkulturen (Kürbisse)
Saatgut von ätherischen Ölpflanzen (Koriander)

Hörner und Hufe

Rohstoffe zur Herstellung von Lebens- und
Genußmitteln, ua.
Schlachtpferde
Malz
Hopfen
Maisstärkepulver

Lebens- und Genußmittel, ua.
Konserven
Wild
Innereien von Haustieren, Geflügel und Wild
Fruchtsaftkonzentrate
Pilze, frisch, getrocknet, gesalzen
Sonnenblumenöl
Bienenhonig

Industrielle Konsumgüter, ua.
Gewebe
Bekleidung und Wäsche
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Kurzwaren, auch aus Textilien, Natur- und
Kunstleder
Strümpfe und Socken
Fernsehgeräte
Kühlschränke
Fotoapparate
Schuhe
Porzellanwaren
Waren des täglichen Bedarfes, ua.

Haushaltsartikel
Sportwaren und -zubehör
Druckerzeugnisse
Musikinstrumente
kunstgewerbliche Erzeugnisse
Spielzeug

Bürozubehör

Sonstige Waren, ua. Alt- und Abfallstoffe für Recy-
cling-Zwecke

Anlage
zum Abkommen
vom 9. Juli 1987

LISTE 2

Österreichische Waren für den Export in die
UdSSR

Verschiedene Arten von Ausrüstungen für einzelne
Industriezweige, ua.
Ausrüstungen für die Gewinnung und Bearbei-
tung von Blöcken und Platten aus Naturstein
Ausrüstungen für die Lebensmittel-, Genußmit-
tel- und Leichtindustrie
Ausrüstungen für die Baustoffindustrie
Geräte und Werkzeuge
Landwirtschaftliche Maschinen, Ausrüstungen
und Geräte

Chemische Produkte

Farben und Lacke

Schädlingsbekämpfungsmittel für die Landwirt-
schaft

Baustoffe und -teile

Furniere

Zellulose- und Papiererzeugnisse

Saatgut (Mais) und Setzlinge

Zuchtrinder

Zuchtviehsperma

Rohstoffe für die Lebens- und Genußmittelerzeu-
gung, ua. Getreide
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Lebens- und Genußmittel, ua.
Fleisch und Fleischprodukte
Butter
Milchpulver
Fruchtsäfte

Industrielle Konsumgüter, ua.
Gewebe
Konfektion
Trikotage
Garne
Schuhe

Andere Konsumgüter

Sonstige Waren

Das Abkommen ist gemäß seinem Art. 9 mit 9. Juli 1987 in Kraft getreten.

Vranitzky


